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 I .  Anmeldung        
  

 TOP:       

 

Stadtrat 

Sitzungsdatum 25.10.2017 

öffentlich 

Betreff: 
1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Nürnberg für das Haushaltsjahr 2017 

Anlagen: 
- Vorbericht 
- Finanzhaushalt 
- Übersicht über die Veränderungen der Teilfinanzhaushalte 
- 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 
- Beschlussvorschlag 

Bisherige Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Bericht 
Abstimmungsergebnis 

angenommen abgelehnt vertagt/verwiesen 

                

                

Sachverhalt (kurz): 
Die Stadt Nürnberg erlässt gem. Art. 68 GO in Verbindung mit § 8 KommHV-Doppik eine 
Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan. 
 
Im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird der Finanzhaushalt 
der Stadt Nürnberg an die dringenden Erfordernisse im Zusammenhang mit dem Teilwiederaufbau 
nach dem Brandschaden der Kindertagesstätte Reutersbrunnenstr. 40 und einem 
Investitionszuschuss zu dem Grundstückskauf des Bestandsgebäudes Zollhof 7 (künftig Digitales 
Gründerzentrum Mittelfranken) durch die Zollhof Betreiber GmbH angepasst. 
 
Der 1. Nachtragshaushalt enthält Ansatzveränderungen für bereits genehmigte, 
nachtragshaushaltspflichtige investive Mehrauszahlungen i.H.v. 3.213.539 €, die im Finanzhaushalt 
saldoneutral sind. Zur Deckung dienen Einsparungen bei anderen von LA bewirtschafteten 
Grunderwerbsmitteln sowie zweckgebundene Mehreinzahlungen. 

Beschluss-/Gutachtenvorschlag: 
siehe Beilage 
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1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
 

 Gesamtkosten 3.213.539 € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv 3.213.539 € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv       € davon Personalkosten       € pro Jahr 

 

 
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

s. Vorbericht / Teilfinanzhaushalte 

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 
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2b. Abstimmung mit OrgA ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wird gem. Art. 68 GO in Verbindung mit § 8 
KommHV-Doppik erforderlich. Eine Diversity-Relevanz ist nicht gegeben.   Ja 

 

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 

   Rpr 

         

         

 
 II. Herrn OBM      
 
 III. Ref. I/II / Stk 

Nürnberg, 15.09.2017 
Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 
 
 
 
 (7595) 
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